
 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung Massnahmenplan Klimaschutz 

Vielen Dank für die elektronische Zustellung Ihrer Stellungnahme bis zum 12. August 2022 an christian.hadorn@bd.so.ch  

Organisation Verband Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) 

Ansprechperson Thomas Blum, Geschäftsführer 

Adresse VSEG, Bolacker 9, Postfach 217, 4564 Obergerlafingen 

Ort, Datum Obergerlafingen, 18. August 2022 

 

Allgemeine Bemerkungen: 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Vorab möchte Ihnen der VSEG für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Massnahmenplan Klimaschutz bestens danken. Die vom VSEG-Vorstand einge-
setzte Arbeitsgruppe hat sich eingehend mit dem Massnahmenplan auseinandergesetzt. Wir sind zum Entschluss gelangt, dass wir uns primär auf diejeni-
gen Bereiche und Massnahmen konzentrieren, die von den Gemeinden auch wirkungsvoll angegangen und beeinflusst werden können. 

Generell ist uns aufgefallen, dass der Massnahmenplan Klimaschutz sehr konzeptlastig aufgestellt ist. Wir sind der Meinung, dass der Massnahmenplan 
primär Massnahmen vorzusehen hat, die kurz- und mittelfristig eine Wirkung erzeugen können. Wenn in diesem Massnahmenplan lediglich davon die Rede 
ist, dass man Konzepte erarbeiten muss, dann wird es Jahre dauern, bis spürbare Wirkungen – wenn überhaupt – erzeugt werden können. Der vorliegende 
Klimaschutz-Massnahmenplan enthält sehr viel strategisches Informationsmaterial. Wir möchten anregen, dass mit diesem Massnahmenplan der Fokus 
stärker auf die «Umsetzung» gelegt wird. Fazit ist, dass wir Ziele definiert haben wollen, welche die Verpflichtung der öffentlichen Hand (Kanton und 

Gemeinden) möglichst verbindlich in die Richtung Umsetzung konkreter Massnahmen und Projekte zum Klimaschutz definieren. 

Wie bereits erwähnt, erachten wir den Massnahmenplan Klimaschutz als grundsätzlich gutes Papier. Dennoch müssen wir hier kritisch einfügen, dass auch 
dieses Papier mit grösster Wahrscheinlichkeit von der Mehrheit der Betroffenen nicht gelesen wird. Wir verlangen daher, dass für die Verwendung auf Ge-
meindeebene und für eine interessierte Öffentlichkeit ein «lesbarer» Massnahmenplan – allenfalls als Kurzfassung – in das Dokument integriert werden 
muss.  
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Grundsätzlich möchten wir hier ebenfalls festhalten, dass wir die im vorliegenden Massnahmenplan aufgeführten Detail-Massnahmen im Grundsatz unter-
stützen können. Wir befürchten jedoch, wie eingangs erwähnt, dass sich der Kanton nun wieder fünf Jahre damit beschäftigt, Konzepte zu erarbeiten, die 
allzu lange  keine direkte Wirkung erzielen oder im politischen Prozess so zerredet werden, dass wiederum keine Wirkung entstehen kann. Wir wollen dies 
möglichst verhindern und legen deshalb unseren Fokus auf praktisch umsetzbare Massnahmen und Projekte. 

Der Klimaschutz ist aus unserer Sicht auch eine Führungsaufgabe. Der Regierungsrat hat erkennen zu lassen, dass er diesen Klimaschutz auch will. Der 
Kanton wie die 107 Gemeinden mit ihren Institutionen haben diesbezüglich eine Vorbildfunktion. Der Kanton mit seiner Verwaltung und die Gemeinden 
haben sich in ihrer Tätigkeit und mit ihrem Handeln so zu verhalten, dass es gegen aussen auch glaubwürdig erscheint, dass der Klimaschutz eines der 
zentralen Anliegen in der heutigen Zeit und für unsere Gesellschaft ist. Der Staat muss mit gutem Beispiel voran, damit der Bürger hinterherziehen 
kann/wird. Ebenso ist es von zentraler Bedeutung, dass die Politik erkennt, dass der Klimaschutz nicht gratis sein wird. Es braucht die notwendigen Investiti-
onen auf kantonaler wie auch auf kommunaler Ebene. Die nächsten Finanzpläne und Budgets werden es zeigen, ob man von Seiten der Politik bereit 

ist, die notwendigen monetären Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um damit glaubhaft nach aussen wirken zu können. 

Klimaschutz ist ein Querschnittsthema für den Kanton und die Gemeinden. Die Behörden müssen im Rahmen ihrer Legislaturplanungen dem Klimaschutz 
die notwendige Priorität einräumen. Hier sind durch den Kanton die entsprechenden Informationsveranstaltungen für die Gemeinden anzubieten bzw. durch-
zuführen. Was das Controlling der Massnahmen angeht, würden wir anregen, dass der Kanton ein eigentliches Kompetenzzentrum aufbaut, das 

einerseits für eine verwaltungsinterne Koordination und eine zügige Umsetzung der Massnahmen sorgt und andererseits auch beratend die Ge-

meinden in der Entwicklung und Umsetzung von Massnahmen im Klimaschutzbereich unterstützt. Der vorgesehene Überprüfungsrhytmus von 5 
Jahren erscheint dem VSEG als zu lange. Angesichts des ambitionierten Ziels, die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, scheint ein engerer zeitlicher Takt 
sinnvoll. 

Wir wollen möglichst wenige Verbote als notwendige Massnahmen im Klimaschutz. Die Handelnden im Kanton wie bei den Gemeinden sowie auch die 
Einwohnerinnen und Einwohner müssen mit Anreizen, Informationen und neuen Ideen von der Wichtigkeit des Klimaschutzes überzeugt werden. Aus die-
sen Gründen ist ein vom Kanton und den Gemeinden vorgelegtes konsequentes Handeln Grundvoraussetzung für einen glaubwürdigen Klimaschutz. 
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Bemerkungen zu einzelnen Kapiteln 

Kapitel, Seite Nr. Antrag 

 

Begründung / Bemerkung 

Verkehr/ÖV Förderung der ÖV-Angebote durch den Kan-
ton– auch in ländlichen Gebieten 

Der Kanton hat die notwendigen Mittel zur Steigerung eines sinnvollen, effizienten 
und stärkeren ÖV-Angebotes einzusetzen. Die Zusammenarbeit von Gemeinden 
und kantonalen Stellen sollte Hand in Hand gehen. Hier ist eine Prüfung sinnvoll, 
wie die berechtigten Anliegen der Gemeinden schneller geprüft und gegebenen-
falls umgesetzt werden können.  Die komplette Dekarbonisierung der ÖV-Fahr-
zeuge ist rasch umzusetzen. Förderung bzw. Aufnahme on-demand Lösungen im 
ÖV. 

Verkehr Sensibilisierung der Bevölkerung zur Reduk-
tion des hausgemachten Verkehrs 

Es sind wirkungsvolle Programme zu starten, die den hausgemachten Verkehr 
spürbar reduzieren können (Bsp. Verhinderung/Reduktion von gemeindeinternen 
Schülertransporten durch Elternteile, etc.) 

Verkehr Rasche Planung/Aufbau von Schnellverbin-
dungen für (E-)Velo 

Starker Ausbau der Velorouten für den Langsam-Verkehr. Der Kanton sollte dafür 
mehr Ressourcen einsetzen und eine zügige Realisierung gemeinsam mit den Ge-
meinden sicherstellen. 

Abfallwirtschaft Die KEBAG ist gesetzlich dazu zu verpflichten, 
dass sie in den nächsten fünf Jahren die not-
wendigen Massnahmen zu ergreifen hat, damit 
sie eine CO2-neutrale Abfallbewirtschaftung 
durchführen kann. 

Die KEBAG ist gemäss dem Bericht die grösste CO2-Verursacherin im Kanton. 
Hier hat der Gesetzgeber die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu 
schaffen, dass die KEBAG im Rahmen ihrer Erneuerung die notwendigen Investiti-
onen zu tätigen hat, damit möglichst rasch eine CO2-neutrale Abfallbewirtschaf-
tung umgesetzt werden kann. Es ist deshalb auch sehr erstaunlich, dass in diesem 
500 Mio.-Projekt diese Zielsetzung noch nicht aufgenommen wurde! Die Realisie-
rung einer CO2-Abscheideanlage würde für den Kanton Solothurn auch die 
Chance bieten, sich als Innovationsstandort zu präsentieren. 

Abwasser Die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sind 
ab einem gewissen Schwellenwert dazu zu 
verpflichten, den Methanausstoss eliminieren 
und die Biogasproduktion erweitern. 

Die Abwasserreinigungsanlagen sind wichtige Verursacher des klimaschädlichen 
Methanausstosses. Hier sind die gesetzlichen Vorgaben zu schaffen, dass die An-
lagebetreiber ab einer gewissen Anlagegrösse dazu verpflichtet werden, die not-
wendigen Massnahmen umzusetzen, damit der Methanausstoss eliminiert und die 
Biograsproduktion erweitert werden kann. 

Forstwirtschaft Der Kanton hat die Erneuerung und die Erwei-
terung der Forstgebiete im Kanton zu unter-
stützen und weiter zu fördern. Dies mit dem 
Ziel, dass der Wald noch stärker zu einer 

Der Wald ist eines der wichtigsten Elemente im Kampf für den Klimaschutz. Hier 
müssen der Kanton und die Gemeinden die notwendigen Gelder investieren, damit 
ein höchstmöglich leistungsfähiger Wald bewirtschaftet werden kann. Es braucht 
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Kapitel, Seite Nr. Antrag 

 

Begründung / Bemerkung 

CO2-Speicherung (-Umwandlung) und zum 
Schutz vor Bodenerosion beitragen kann. Die 
Waldgebiete oder die Dorf- und Stadtzentren 
sind stärker zu begrünen (Raumplanung/Ge-
staltungspläne = Baum-Anbauschlacht). 
Bei Projekten ist zu prüfen wie gegebenen-

falls die Rodung von Waldflächen vermie-

den oder minimiert werden kann. 

Förderprogramme durch den Kanton, damit diese Ziele erreicht werden können. 

Forstwirtschaft Unterstützung und Förderung von Wärmever-
bünden durch den Kanton und die Energiever-
sorgungsunternehmen 

Durch den Kanton sind Planungs- und Förderprogramme zum Bau bzw. Ausbau 
der Fernwärme umzusetzen. Die heute kostspieligen und aufwändigen nutzungs-
planrechtlichen Bestimmungen sind zu vereinfachen. Hier sind Förderprogramme 
zu installieren, damit die einheimische Holzproduktion als Energielieferant weiter 
gefördert werden kann. 

Energieerzeugung Der Kanton Solothurn soll/muss sich als Solar-
Kanton positionieren. Der Kanton hat hier zu-
sammen mit der Wirtschaft einen Solar-Cluster 
aufzubauen. Die Ansiedlung von innovativen 
Unternehmen ist zu prüfen und anzustreben. 

Bau von Solarkraftwerken / Gross-Photovolta-
ikanlagen als Ergänzungsenergieproduktions-
anlagen durch den Kanton. 
Der Kanton hat zusammen mit der FH NWS 
ein Forschungsprogramm zur Entwicklung und 
Gewinnung von alternativen Kraftstoffen auf-
zubauen. 

Der Kanton Solothurn hat mit den bestehenden renommierten Solar-Unternehmun-
gen das notwendige Fachwissen, damit im Kanton Solothurn unter Mitwirkung der 
Wirtschaftsförderung ein Solar-Cluster aufgebaut und sich der Kanton Solothurn 
als Solar-Kanton profilieren kann. Auch die Entwicklung von Speichermöglichkeiten 
für Energie bietet ein riesiges Potenzial. 

Mit dem Bau von Solarkraftwerken durch den Kanton kann die Abhängigkeit von 
Gas und Öl deutlich vermindert werden. Die Energieversorgungssicherheit obliegt 
im Endeffekt den Kantonen. 

Es wird in Zukunft mit Sicherheit eine grosse Nachfrage nach alternativen Kraft-
stoffen (P2G, sog. E-Fuels) geben (Landwirtschaft, Bauwirtschaft etc.) 

 

Hoch- und Tiefbau Der Kanton hat Programme zur Förderung der 
Baustoff-Rezyklierung aufzubauen. Bei Projek-
ten ist jeweils zu prüfen, inwieweit die beste-
hende Bausubstanz (= graue Energie) erhalten 
werden kann. 

Die Bauwirtschaft ist eine der grösseren CO2-Produzenten (inkl. Berücksichtigung 
der Grau-Energie). Durch den Kanton sind Baustoff-Recycling-Förderprogramme 
anstelle von Alt-Stoff-Deponien zu entwickeln und umzusetzen. 
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Kapitel, Seite Nr. Antrag 

 

Begründung / Bemerkung 

Die Erneuerungszyklen der Werkleitungen und 
der Strassensanierungen sind auszudehnen. 

Der Kanton wie die Gemeinden werden ver-
pflichtet, mittelfristig ihre Liegenschaften CO2-
arm auszugestalten. Der Kanton wie auch die 
Gemeinden haben für ihren Liegenschaftspark 
ein eigenes Energiekonzept zu erstellen. 

Mit der Verlängerung der Sanierungs- und Erneuerungszyklen bei Werkleitungen 
und Strassenerneuerungen könnte der CO2-Ausstoss spürbar verringert werden. 
Dies müsste auch in den Abschreibungsvorgaben bei den Rechnungslegungsvor-
schriften berücksichtigt werden. 

Der Kanton wie auch die Gemeinden haben bezüglich dem Unterhalt ihrer Liegen-
schaften eine Vorbildfunktion gegenüber den privaten Liegenschaftsbesitzern.  

 


